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Verhandlungen
des Vereinigten ſtändiſchen Ausſchuſſes zu Berlin

am 8. Februar 1848.
Die Berathung umfaßte die Paragraphen 126 bis 143

des Entwurfs. Die einzelnen Abſchnitte behandelten die
Strafen die auf Verletzung des obrigkeitlichen Anſehens,
auf Abreißung obrigkeitlicher Bekanntmachungen und amt-
licher Siegel, auf Verletzung der Pflicht zum Militärdienſte,
auf unbefugte Auswanderung und auf Verleitung zur Aus-
wanderung geſetzt werden ſollen. Die Verſammlung nahm
die einzelnen Paragraphen zum Theil mit unerheblichen
Aenderungen in der Strafart oder im Strafmaße an und
trug mit großer Majorität nur auf den Wegfall des 5 136
an, welcher im Entwurfe die Auswanderung fur ſtrafwur-
dig erklärt, welche ohne Entlaſſung aus dem Unterthanen-
verbande erfolgt.

Von großer Wichtigkelt war und iſt die Verhandlung
uüber die im vierten Titel behandelten unerlaubten Verbin-
dungen. Es wurde dabei die Freiheit des Aſſocia-
tionsrechtes in einer Weiſe geltend gemacht und fur die
Staatsgenoſſenſchaft beanſprucht, daß wir uns nur freuen
können wenn auch in Preußen dieſes Aſſociationsrecht prak-
tiſch zur Anerkennung gelangt. Um den Jnhalt und Gang
der Verhandlung deſto beſſer zu erkennen, ſetzen wir die
betreffenden Paragraphen des Entwurfs an die Spitze un-
ſeres Berichtes.

9. 141. Die Theilnahme an einer Verbindung, wel
che entweder von der Obrigkeit beſonders
unterſagt iſt, oder deren Daſein, Verfaſſung oder
Zweck vor der Obrigkeit nach der Abſicht der Theilnehmer
geheim gehalten werden ſoll, oder in welcher gegen unbe-
kannte Obere Gehorſam oder gegen bekannte unbedingter
Gehorſam verſprochen wird ſoll, ſelbſt wenn der Gegen-
ſtand oder Zweck der Verbindung an ſich nicht unerlaubt
iſt mit Gefängniß oder Feſtungshaft bis zu 6 Monaten
beſtraft werden.

Die Stifter, Vorſteher und Beamten einer ſolchen
Verbindung ſind mit Gefängniß oder Feſtungshaft von
1. Monate bis zu 1 Jahre zu beſtrafen.“

Halle, Sonnabend den 19. Februar
Hierzu eine Beilage.
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142. Die Theilnahme an einer Verbindung, zu deren
Zwecken oder Beſchäftigungen es gehoört, Maßregeln
der Verwaltung oder die Vollztehung von Ge-
ſetzen zu verhindern oder zu entkraften, ſoll mit Gefängniß
oder Feſtungshaft von 2 Monaten bis zu 1 Jahre, an den
Stiftern, Vorſtehern und Beamten der Verbindung aber
mit Gefängniß nicht unter 6 Monaten oder mit Feſtungs-
haft von 6 Monaten bis zu 2 Jahren beſtraft werden.

143 „Die Theilnahme an einer Verbin-
dung, zu deren Zwecken oder Beſchäftigungen
es gehört, über Veränderungen der Staatsver-
faſſung, ſei es des preußiſchen Staates oder
des deutſchen Bundes, zu berathſchlagen, ſoll,
in ſo fern nicht ſchon der Zweck oder die Beſchäf-
tigung der Verbindung ſelbſt in einer als Ver-
brechen ſtrafbaren Handlungbeſteht, mit Gefäng-
niß oder Feſtungshaft von 2 Monaten bis zu 2
Jahren, an den Stiftern, Vorſtehern und Be-
amten der Verbindung aber mit Gefängniß nicht
unter 6 Monaten oder mit Feſtungshaft von 6
Monaten bis zu 5 Jahren beſtraft werden. Nach
richterlichem Ermeſſen iſt auch auf Stellung un-
ter beſondere Polizeiaufſicht zu erkennen.“

Das ſind die Worte des Entwurf; wir haben die
Stellen durch den Druck kenntlich gemacht, auf welche ſich
die nachfolgende Verhandlung beſonders bezieht. Zuerſt
gab die Abtheilung eine kurze Geſchichte der geſetzlichen
Anordnungen über die Verbindungen. Wir erfahren, daß
das Allgemeine Landrecht unerlaubte Verbindungen und
Strafen gegen die Mitglieder derſelben nicht kennt. Das
Zeitalter Friedrichs des Großen ſtand inſofern, als in der
Freiheit des Aſſociationsrechtes ein Merkmal der Starke
des Staats und der Regierung gefunden wird, unleugbar
höher, als die Folgezeit mit ihren Regierungsſyſtemen und
Verwaltungsmaximen. Das Landrecht ſchreibt nur vor,
daß die Mitglieder aller Geſellſchaften im Staate verpflich
tet ſelen, ſich uber den Gegenſtand und die Abſichten ihrer
Zuſammenkünfte auf Erfordern ausweiſen, und daß



heimliche Verbindungen mehrerer Mitglieder des Staats,
wenn ſie auf den Staat ſelbſt und deſſen Sicherheit Ein
fluß haben können, von den Verbundenen bei Vermeidung

von Geld oder Leibesſtrafen der Obrigkeit zur Prufung
und Genehmigung angezeigt werden müſſen. Die Erſchut-
terungen, welche die franzöſiſche Revolution in Europa her
vorrief, ſchien auch in Preußen die Beſorgniß erweckt zu
haben der Volksgeiſt möchte ſich des freien Aſſockations
rechtes bemächtigen und unter dem Schirme deſſelben ſtaat-
liche Erſchutterungen vorbereiten. Dies war der GSrund,
warum am 20. Octbr. 1798 ein Edikt erſchien, beſtimmte
Geſellſchaften und Verbindungen zu verbieten und als ſtrafwur
dige zu bezeichnen. Vorzuüglich verbot dieſes Edikt 1) Ver
bindungen, deren Zweck, Haupt oder Nebengeſchäft darin
beſteht, uöber gewünſchte oder zu bewirkende Veränderun-
gen in der Verfaſſung oder in der Verwaltung des Staats,
oder über die Mittel, durch welche ſolche Veränderungen
bewirkt werden könnten, über die zu dieſem Zweck zu er
greifenden Maßregeln Berathſchlagungen, in welcher Abſicht
es ſei, anzuſtellen; 2) Verbindungen, worin unbekannten
Obern Gehorſam verſprochen wird 3) Verbindungen, wo
rin bekannten Obern ſo unbedingter Gehorſam angelobt
wird daß man dabei nicht ausdrucklich dasjenige ausnimmt,
was ſich auf den Staat, deſſen Verfaſſung, Verwaltung,
Religion und Sitte bezieht 4) Verbindungen, welche den
Mitgliedern Verſchwiegenheit auferlegen; 5) Verbindungen,
welche eine geheimgehaltene Abſicht haben oder vorgeben,
oder zur Erreichung einer namhaft gemachten Abſicht ſich
geheim gehaltener Mittel oder verborgener, myſtiſcher, hie-
roglyphiſcher Formen bedienen.

Eine unbefangene Vergleichung dieſes aus der Periode
der Revolutionsangſt entſprungenen Edikts mit dem in Be-
rathung begriffenen Geſetzentwurf läßt erkennen, daß der
letztere von demſelben Boden ausgeht, und ſich zu denſel
ben Grundſätzen bekennt, welche fur die Verfaſſer des
Edikts von 1798 maßgebend waren. Eine mittelbare Fol-
gerung wäre daher, daß der preußiſche Staat in Bezie
hung auf Zuläſſigkeit oder Unzulaſſigkeit offentlicher Ver-
bindungen weſentlich noch da ſtuünde, wo er 1798 ſtand,
und daß 50 der bewegteſten Jahre, in denen die maächtig
gewachſene politiſche Jntelligenz der Regierungen und der
Völker die großartigſten Reformen ausführte, an dem preu-
ßiſchen Volke völlig einflußlos vorübergegangen waren.
Der neue Geſetzentwurf blieb aber nicht bei den Vorſchrif
ten und Anordnungen ſtehen welche das Edikt von 1798
(das am 6. Januar 1816 erneuert wurde) ausgeſprochen
hatte, ſondern er geht noch darüber hinaus, wenn er die
Theilnahme an einer Verbindung, die aus keinem der im
Edikt bezeichneten Grunde unerlaubt, oder von der Ob
rigkeit unterſagt worden iſt, lediglich deshalb mit Kri-
minalſtrafen* bedroht. Dieſer Zuſatz im Entwurfe weicht
von dem Edikte ab und iſt eine ſo große Erweiterung der
adminiſtrativen Verbotsbefugniß, daß nur die ernſteſten
Grunde dazu Veranlaſſung gegeben haben können. Die Ab-
theilung hat dieſe Gründe aufgeſucht, und gefunden, daß ſie
nicht vorhanden ſind. Sie ſagt, die Erweiterung des Ver-
botsrechtes der Verwaltung wurde vorausſetzen, daß die
Obrigkeit jede Verbindung ohne Ruckſicht auf ihren Zweck
verbieten durfe, daß aber eine derartige Befugniß dem Aſ-
ſociationsrechte unnöthige Feſſeln anlege, und daß die
bloße Beſorgniß einer Gefahr, gewöhnlich unbe-
gründet, zu Verboten führen werde, ſelbſt wenn durch
die Verbindung die edelſten Zwecke erſtrebt wurden.
Um nun zu verhuüüten, daß die Polizeibehörde willkür-

lich jede Verbindung unterſage trug die Abtheilung dar
auf an, aus dem H. 141 die von uns bemerkbar gedruck

ten Worte wegzulaſſen.
Das war der erſte zur Diskuſſion geſtellte Antrag der

Abtheilung.
Ueber den 142 gab der Entwurf wortlich folgendes

Gutachten: „der Entwurf erklärt Verbindungen fur ſtraf
bar, zu deren Zwecken und Beſchäftigungen es gehoört,
Maßregeln der Verwaltung oder die Vollziehung von Ge
ſetzen zu verhindern oder zu entkräften. Dieſe Beſtim-
mung geht ebenfalls noch hinaus über die Ver-
ordnung vom 20. Octob. 1798, wonach dergleichen
Verbindungen ausdrucklich wenigſtens, nicht verboten wa
ren. Allerdings darf nicht geduldet werden, die Vollzie
hung von Geſetzen zu verhindern oder zu entkräften, und
Verbindungen, die einen ſolchen Zweck verfolgen, ſind ſtraf-
bar, allein es bedarf daneben nicht noch der Einführung
von Maßregeln der Verwaltung.« Denn entweder
beſtehen die Maßregeln der Verwaltung in Vollziehung der
Geſetze und alsdann iſt Verhinderung und Entkräftung die
ſer Maßregeln zugleich Verhinderung und Entkräftung der
Vollziehung von Geſetzen; oder es ſind Maßregeln der Ver-
waltung, welche nicht die Vollziehung der Geſetze betreffen,
und dann iſt es bedenklich, dergleichen Maßregeln unter
den Schutz von Strafgeſetzen zu ſtellen. Wenn auch einer
ſeits fur die Nothwendigkeit eines ſolchen Schutzes ange
führt wird, daß die Verwaltung in ihren Maßregeln nicht
gehindert werden durfe, und daß, wenn ſie ungeſetzlich
oder unzweckmäßig erſchienen, der legale Weg dagegen der
der Beſchwerde oder des Rechtsweges ſei, ſo wurde doch
andrerſeits geltend gemacht, daß es oft noöthig ſei, durch
alle erlaubte Mittel ungeſetzliche und unausfuhrbare oder
den Verhältniſſen nicht entſprechende Maßregeln der Ver-
waltung zu verhindern, daß dies in manchen Fällen nur
in Vereinigung Mehrerer gelingen könne, daß es übrigens
ſich nur um an ſich nicht unerlaubte Mittel und um Ver-
vindungen handle, die öffentlich hervortreten und der Ob-
rigkeit bekannt ſeien.

Jn Beruckſichtigung dieſer Grunde ſtellte die Abthei-
lung ihren zweiten Antrag, die Worte Maßregeln
der Verwaltung aus dem Paragraphen wegzuſtreichen.

Von noch größerer Wichtigkeit iſt ſowohl der 143,
als das Urtheil der Abtheilung über dieſen Paragraphen.
Die Abtheilung ſagt:

Von der Verfaſſung eines Staats hängt weſentlich das
Glück des Volks ab, und es liegt den Staatsbürgern nichts
näher, als die Staatsverfaſſung kennen zu lernen, die Zweck-
mäßigkeit derſelben mit Beziehung auf eigene Rechte und eigene
Wohlfahrt zu prüfen und über geeignete Veränderungen ge-
meinſchaftlich zu Rathe zu gehen. Jn allen freien Staaten iſt
es immer ein Recht der Staatsbürger geweſen, hierüber zu be
rathſchlagen, und es wird oft eine Pflicht, dies zu thun um
Mängel zur Sprache zu bringen und Verbeſſerungen zu erſtre
ben. Erſt das Edikt vom 20. Oktober 1798 trat dieſem Rechte
der Staatsbürger im preußiſchen Staate entgegen und eine
ängſtliche Politik verhinderte, in ſpäteren Decennien auf eine
Maßregel zu verzichten, die indem ſie dem Volke Feſſeln an
legt ſeine ſittliche Kraft lähmt und durch Mißtrauen ent-
muthigt. Es kann nicht zugegeben werden daß Beſprechungen
über die Staatsverfaſſung und Berathſchlagungen über gewünſchte
Veränderungen Aufregung im Volke bewirken vielmehr werden
in Zeiten politiſcher Aufregung derartige Beſprechungen und
Berathſchlagungen dahin führen, daß das Volk belehrt, über
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die Unſtatthaftigkeit ungebührlicher Anſprüche aufgeklärt wird,
daß ſich die Leidenſchaften beruhigen.

Die Staatsgewalt findet gegen verbrecheriſche Handlungen
Sicherheit in den Strafgeſetzen, und wenn verbrecheriſche Hand
lungen nicht der Zweck oder die Beſchäftigung einer öffentlichen
Verbindung ſind, ſo fehlt jeder Grund, ſie unter beſondere
Strafgeſetze zu ſtellen, da in der Oeffentlichkeit die Bürgſchaft
liegt, daß verbrecheriſche Zwecke nicht verfolgt werden können,
ohne zur Kenntniß der Staatsbehörden zu gelangen. Wie die
Verſtattung öffentlicher Beſprechung und Berathſchlagung über
die Staatsverfaſſung unter Umſtänden eine Nothwendigkeit iſt,
um die wahren Anſichten und Erwartungen des Volkes zur
Kenntniß der Regierung zu brinzen, ſo wird umgekehrt die Un-
terſagung oft der Grund, daß ſich geheime Verbindungen bil-
den, die allein dem Staatswohle gefährlich werden können. Ein
Verbot, über die Staatsverfaſſung zu berathſchlagen, ſetzt vor
aus daß die Staatsverfaſſung keiner Verbeſſerung fähig, daß
ſie vollkommen ſei, oder es hat ſeinen Grund in dem Gefühle
der Schwäche, welches nicht zuläßt, die Staatsverfaſſung einer
Prüfung der Staatsbürger zu unterwerfen.

Dies Gefühl der Schwäche iſt im preußiſchen Staate nicht
gerechtfertigt. Er iſt ſtark genug, um das freie Wort nicht
ſcheuen zu dürfen, er iſt ſtark genug, in die Reihe der freien
Staaten einzutreten, in welchen das freie Wort ein Recht des
freien Mannes iſt.

Bei Erwägung der vorſtehend entwickelten Gründe läßt ſich
eine Beſtimmung, wie ſie im 9. 143 enthalten iſt, nicht recht-
fertigen, und die Abtheilung ſchlägt einſtimmig vor,

dahin anzutragen, daß die Beſtimmung des d. 143 aus
dem Strafgeſetzbuche entfernt werde.

(Nach dem Vortrage von vielen Seiten: Bravo
Dieſe drei Anträge wurden zugleich zur Diskuſſion ge-

ſtellt. Zuerſt ergriff der Regierungskommiſſar Biſchoff
das Wort und bezeichnete in einem langen und lichtvollen
Vortrage den Standpunkt der Regierung. Zuerſt gab er
einen geſchichtlichen Ueberblick der Geſetzzebung über die
Verbindungen und wie geſtraft worden ſei. Er zeigte noch
einmal die Abweichungen des Edikts von 1798 von den Be-
ſtimmungen des Allg. Landrechts und wies nach daß der
vorliegende Entwurf in dem Strafmaße milder ſei als alle
bisherigen Anordnungen über das Verbindungsweſen. Die
Noihwendigkeit ſtaatiicher Aufſicht über die Vereine her-
vorhebend, führte er die Gefährlichkeit vieler kommunſſti-
ſchen und ſocialiſtiſchen Verbindungen an und behauptete,
daß dieſe, weit entfernt vorübergehende Erſcheinungen zu
ſein, ſich durch die Geſchichte früherer Jahrhunderte hin-
durchzögen und bald als Bauernkrieg, bald als Wiedertäu-
fer u. ſ. w. die Staaten erſchüttert hätten. Freiheit ſei
nur möglich in der Ordnung, und dieſe Ordnung gebiete,
daß der Regierung die Mittel gegeben würden die Frei-
heit zu ſchützen. Gegen den Entwurf und gegen die Rede
des Kommiſſars trat eine lange Debatte ein. Es wurde
anerkannt, daß der Entwurf die Strafen gemildert,
aber das Prinz'p nicht verändert habe. Das Prinzip des
Ediktes von 1798 und das gegenwartize Prinzip der Re

gierung ſei das der Prävention, die Verſammlung und
die Stimme des Volks verlange aber, daß nur das, was
als ſtrafbare Handlung erſcheint, unter Strafen ge-
ſtellt werde. „Die Regierung ſagte Graf von Schwe-
rin ſoll und muß das Recht haben, vollſtändig Kennt-
niß zu nehmen von Allem, was in den Verbindungen vor
kommt, damit ſie die Möglichkeit habe, alles Geſetzwidrige
mit Strafe zu belegen. Eine Befugniß, die weiter ginge,
wurde zur W.llkür der Verwaltung führen. Herrliches

ſprachen die Abzeordneten Camphauſen, Dittrich,
Zimmermann und vor Allem Graf von Schwerin,
während der Landtagskommiſſar, die geheimen Re
aierungsräthe von Werdeck und von Gaffron, und der
ViceMarſchall von Rochow das Princip der Regierung
vertheidigten.

Die Abſtimmung erfolgte mit Namensaufruf und das
Reſultat derſelben war in der Hauptſache Verwerfung des
Princ ps der Regierung. Der erſte Antrag der Abtheilung
wurde mit 49 gegen 48 Stimmen angenommen, der zweite
mit 50 gegen 47 abgelehnt, und der dritte Antrag, welcher
den F. 143 zu ſtreichen vorſchlug, mit 79 gegen 18 ange
nommen.

Sitzung vom 9. Februar.
Der letzte Paragraph des vierten Titels über die un

erlaubten Verbindungen wurde mit den nach frühern Be
ſchlüſſen nothwendig gewordenen Modifikationen ange
nommen.

Alsdann wurden die 145 bis 161 mit vier Titeln
über die Verbrechen gegen Hoheitsrechte und Regalien, ge
gen die Religion, Meinetd und Eidesbruch, und endlich
über falſche Anſchuldigungen berathen.

Der 5te Titel handelt in den F9. 145 147 von den
Verbrechen welche ſich auf Hoheitsrechte und Regalien be
ziehen. Der ganze Titel wurde von mehr als zwei Drittel
der Abſtimmenden verworfen, weil der Gegenſtand gar nicht
in das Strafgeſetz gehoööre.

Der ſechste Titel über die Verbrechen, welche ſich auf
die Religion beziehen, gab zu einer langen Debatte haupt-
ſächlich daruüber Anlaß, ob Gottesläſterungen dem
Strafrechte anheimfallen ſollen. Der Titel enthält die 9.
148 152, davon iſt der entſchiedendſte der 148. Das
Gutachten der Abtheilung ſtellt alle in der Verſammlung
ausgeſprochenen Hauptanſichten dar, deswegen geben wir
beides woörtlich, um unſern Leſern verſtändlich zu machen,
welchen Gang die Verhandlung genommen hat.

d. 148. „„Wer öffentlich in Worten, Schriften, Abbil-
dungen oder anderen Darſtellungen Gott läſtert, oder
eine der chriſtlichen Kirchen oder eine geduldete Religions-
Geſellſchaft, oder ihre Lehren, Einrichtungen oder Gebräu-
che, oder die Gegenſtände ihrer Verehrung durch Schmaä-
hung eder Verſpottung herabzuwuürdigen ſucht, imgleichen
wer in Kirchen oder anderen von der Obrigkeit geſtatteten
religiöſen Verſammlungs- Orten an Gegenſtänden, welche
dem Gottesdienſte unmittelbar gewidmet ſind, beſchimpfen-
den Unfug veruüübt, iſt mit Gefängniß oder. mit Strafarbeit
bis zu drei Jahren zu beſtrafen.“

Das Gutachten lautet:
Jn dieſem Paragraphen werden als Religions-Geſellſchaf-

ten neben einander geſtellt
„Chriſtliche Kirchen oder geduldete Religions Geſellſchaf

ten.“ Obgleich dieſe Bezeichnungen alle im Staate beſte-
henden Religions Geſellſchaften begreifen, ſo iſt doch gegen
die gewahlten Bezeichnungen eingewendet worden, daß ſie
zu irrigen Anſichten fuühren wurden. Einmal namlich könne
aus dieſen Bezeichnungen gefolgert werden, als durften ge-
duldete Religions-Geſellſchaften auf den Charakter der Kirche
keinen Anſpruch machen, wahrend doch hierüber das Geſetz
nicht zu entſcheiden habe und dann könne dadurch zu der
Annahme Veranlaſſung gegeben werden, daß der Staat nur
chriſtliche Religions Geſellſchaften als Kirchen anerkenne.
Um dieſen Mißdeutungen vorzubeugen, wurde vorgeſchlagen,
ſtatt
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„eine der chriſtlichen Kirchen oder eine geduldete Reli- weil damit ſelbſt wiſſenſchaftliche Erörterungen in Wort und
gions Geſellſchaft“,

zu ſetzen
„eine der vom Staate anerkannten oder geduldeten Re

ligions Geſellſchaften.“
Die Abtheilung hat indeß mit 7 gegen 6 Stimmen dieſen

Vorſchlag abgelehnt, weil die angegriffenen Ausdrucke materiell
zu keinem Zweifel in der Beſtimmung des H. 148 Anlaß geben.

Ferner hat die Abtheilung mit 10 gegen 3 Stimmen einen
Antrag abgelehnt, die Beſtimmung des ganzen Paragraphen
fortzulaſſen, weil die Anſicht leitend war, daß die Staatsbuür-
ger in ihrem Glauben geſchutzt werden muſſen, und daß es
nicht genugen konne, diejenigen lediglich dem Strafgerichte der
öffentlichen Meinung zu uüberlaſſen, welche Handlungen bege-
hen, wie ſie im H. 148 vorausgeſetzt werden.

Außerdem aber iſt erinnert worden, daß die „Gotteslaſte-
rung“ als ſtrafbares Verbrechen bezeichnet wird. Es wurde
bemerkt, daß Gotteslaſterung in abstracto nicht denkbar, weil
Gott ein Begriff ſei, der verſchieden aufgefaßt werde. Wolle
man „Gotteslaſterung“ an ſich als ſtrafbar erklaren, ſo wurde
es lediglich von der ſubjektiven Auffaſſung des Richters abhan-
gig ſein, ob im konkreten Falle das Verbrechen begangen ſei,
und dies muüſſe beſonders bei den religiöſen Zerwuürfniſſen der
Zeit als gefährlich erachtet werden. Die Wiſſenſchaft könne
uüber den Begriff der Gotteslaſterung keinen Anhalt bieten.

Verſtehe man unter Gotteslaäſterung eine Beleidigung
Gottes, ſo gehöre die Beurtheilung nicht vor den irdiſchen
Richter und die Strafbeſtimmung in kein Strafgeſetz. Dahin
könne ſie nur gehöoren, wenn durch die Gotteslaſterung zugleich
einzelne Menſchen oder ganze Religions Geſellſchaften in der
von ihnen anerkannten Lehre uber das Weſen Gottes herabge-
wurdigt und beleidigt wurden; dann aber ſei es nicht noöthig,
der Gotteslaſterung zu erwahnen weil das Verbrechen unter
die uübrigen im H. 148 bezeichneten ſtrafbaren Handlungen fal-
len wurde. Andererſeits wurde bemerkt, daß deshalb das
Verbrechen der Gotteslaſterung beſonders zu erwähnen ſei, weil
damit die Beleidigung der Religions-Geſellſchaften im Allge-
meinen ausgedruckt werde, wahrend die ubrigen Beſtimmungen
im H. 148 ſich nur auf Beleidigungen der Religions-Geſell-
ſchaften gegen einander bezoögen. Der Ausdruck Gotteslaſte-
rung ſei allgemein verſtändlich und eine ſolche Handlung ſtraf-
bar, weil ſie haäufig oöffentliches Aergerniß errege, weil derglei-
chen gotteslaſterliche Aeußerungen beſonders auf die Jugend
nachtheilige Wirkungen hervorbringe, die fortwuchernd zur Ent-
ſittlichung fuhrten. Das hervorgerufene öffentliche Aergerniß
ſei das Charakteriſtiſche der Gotteslaſterung in den Augen des
Volkes, und ob ein offentliches Aergerniß hervorgerufen wor-
den, werde der Richter in jedem Falle feſtzuſtellen vermögen.
Es ſei aber bedenklich, die Gotteslaſterung als Verbrechen in
das Strafgeſetzbuch nicht aufzunehmen, da es bisher durch die
Strafgeſetze als ſolches anerkannt ſei. Es könne die Meinung
entſtehen, als ſei dann die Gotteslaſterung erlaubt, und dies
wurde den unangenehmſten Eindruck machen.

Behufs Entkraftung dieſer fur die Beibehaltung der Got-
teslaſterung als Verbrechen im Strafgeſetzbuche angefuührten
Grunde wurde hinwieder bemerklich gemacht, daß die Beur-
theilung, ob durch beſtimmte Aeußerungen ein öffentliches Aer-
gerniß hervorgebracht werde, auch nur von der ſubjektiven An-
ſicht des Richters abhange und dieſe ſich auf das Gefuhl ſtutzen
werde, welches die zur Sprache gebrachten Handlungen auf
ihn den Richter hervorgebracht haben. Das Gefuühl
aber gewähre keinen Halt fur die Beurtheilung des Richters,
fur ihn müſſe das Recht allein maßgebend ſein. Es ſei um
ſo unzuläſſiger, Gottesläſterung als Verbrechen zu bezeichnen,

Schrift uber theologiſche Fragen in den Bereich der Gottes-
laäſterung gezogen werden konnten, wenn ein öoffentliches Aer
gerniß darin gefunden wurde.

Die Beſorgniß, daß weil die beſtehende Geſetzgebung
der Gotteslaſterung erwahne das Uebergehen derſelben in
einem neuen Strafgeſetze einen ublen Eindruck hervorbringen
werde, erſcheine nicht begrundet und könne nicht abhalten, einer
als richtig anerkannten Anſicht zu folgen, die ſich zugleich dar
auf ſtutze, daß der Staat nicht die Befugniß haben durfe,
Handlungen fur ſtrafbar zu erklaren, welche nur nach ſubjekti-
ver Auffaſſung ſich als verbrecheriſch darſtellen.

Die Abtheilung hat ſich mit 7 Stimmen, worunter die
Stimme des Vorſitzenden gegen 7 Stimmen dafur entſchieden,
daß die Gotteslaſterung an ſich nicht als Verbrechen bezeichnet
werden moge.

Was die auf derartige Verbrechen, von welchen 9. 148
handelt, zu ſetzenden Strafen betrifft, ſo hat ſich die Abthei-
lung zwar mit 8 gegen 5 Stimmen duafuür erklart, daß nicht
blos auf Gefaängnitz, ſondern auch auf Strafarbeit zu erken
nen ſein durfe, weil allerdings Handlungen begangen werden
konnen, die dieſe Strafart rechtfertigen ſie hat ſich aber mit 7
gegen 6 Stimmen dafür entſchieden daß hinſichtlich der Dauer
das Strafmaß von 2 Jahren ausreichend erſcheine, zumal nach
den Beſtimmungen des Allgemeinen Landrechts daſſelbe Straf-
maß von 2 Jahren beſtehendes Recht iſt. Nach alle dem
ſchlägt die Abtheilung vor:

Die Beſtimmungen ds 148 mit folgenden Modificationen
anzunehmen

1) daß die Worte Gott laſtert“ geſtrichen und
2) daß am Schluſſe des Paragraphen ſtatt „drei Jahren“
geſetzt werde „zwei Jahren.“

Während der Debatte brachte Graf von Schwerin
einen Vermittelungsvorſchlag in Antrag: Wer öffentlich in
Worten, Schriften, Abbildungen durch Gottesläſterungen
oder auf andere Weiſe eine der chriſtlichen Kirchen c. her
abzuwurdigen ſucht 2c.“ Mit dieſem Vorſchlage erklärten
ſich die Regierungsorgane einverſtanden, und in demſelben
Augenblicke, bevor das Amendement diskutirt war, erſcholl
auch der Ruf nach Abſtimmung, d. h. fur Schluß der De
datte. Nach weiterer Verhandlung verwarf die Verſamm-
lung die Anträze der Abtheilung, nahm aber mit 57 gegen

Stimmen das Amendement des Grafen von Schwe-
rin an.

Alle übrigen Beſtimmungen des Entwurfs uber Ver-
brechen gegen die Religion wurden angenommen. Jan der
Verhandlung über den Meineid und die falſchen Anſchuldi-
gungen gab die Verſchiedenheit des rheiniſchen Rechts uber
den Eid in den Vorunterſuchungen Gelegenheit zu intereſ-
ſanten Erörterungen, die aber zu keinem entſcheidenden Re
ſultate fuhrten, da die angeregten Differenzpunkte in eine
ſpätere Debatte verſchoben wurden.

Deutſchland.
A Berlin, d. 16. Febr. Wie wir erfahren, hat die

Vereidigung der Mitglieder der Deputation für das Staats-
ſchuldenweſen in der erſten Sitzung ſtattgefunden, nachdem
Seitens einiger Mitglieder eine Verwahrung dagegen einge-
legt war, daß ihnen nichts auf eine Anleihe Bezugliches
werde vorgelegt werden. Da indeß die Eidesformel dieſe Par
tie des Geſetzes vom 3. Februar ſtillſchweigends und vielleicht
auch abſichtlich ausſchließt, ſo ſcheint man ſich um ſo leichter
verſtaändigt zu haben. Zum Vorſitzenden der Deputation
wurde darauf der Provinziallandtagsmarſchall von Sachſen 4
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Graf v. Zech Burkersrode, zum Referenten der Abg.
Stadtrath v. Olfers aus Muünſter, zum Korreferenten der
Abg. Geh. Kommerzienrath Diergardt aus Vierſen erwahlt.
Die Sitzungen werden dem Vernehmen nach beginnen, ſo wie
die Referenten ſo weit vorgearbeitet haben. Jhre Arbeiten
durften wohl vornehmlich in der Prüfung der Jahresrechnung
über die Verzinſung und Tilgung der Staatsſchulden be-
ſtehen.

Von einem hieſigen Kaufmannshauſe iſt ein Plan zur
Errichtung eines auf Gegenſeitigkeit gegründeten Feuerverſiche
rungs- Vereins unter den deutſchen Eiſenbahnen entworfen
worden. Derſelbe iſt dem Kongreß der deutſchen Eiſenbahn
Direktionen überreicht worden und wird wohl auf der nach-
ſten Verſammlung in Wien zur Sprache kommen. Es ſcheint
dies ein nicht unweſentliches Moment, den Eiſenbahnen auch
in dieſer Beziehung nach außen mehr Unabhangigkeit, nach
innen mehr Verſchmelzung zu ſichern. Wir erwähnen bei
dieſer Gelegenheit der, wie es ſcheint, verburgten Nachricht,
daß im kommenden Monat von unſerer Regierung Abgeord-
nete ſammtlicher preußiſcher Eiſenbahndirektionen hier zuſam-
menberufen werden wurden, um ſich mit ihnen uüber gewiſſe
Fragen der inneren Verwaltung und des Betriebes, fur wel
che gemeinſame geſetzliche Beſtimmungen zu erwarten ſtehen,
zu verſtandigen.

Geſtern Abend ſoll unter dem Vorſitz des Oberlandes-
gerichtsraths Crelinger eine ſehr zahlreich beſuchte Boörſen-
verſammlung in der mehrerwahnten Magdeburg Wittenberger
Angelegenheit ſtattgefunden haben. Es ſoll dabei zur Sprache
gekommen ſein, wie die Direktion auf das wiederholteſte und
bündigſte verſichert habe, daß ſie mit ihrem Anſchlagskapital
vollkommen ausreiche, wir ſie ſogar alle entgegenſtehenden
Gerüchte für Verlaumdungen erklart habe und ſomit um ſo
unerklarlicher bleibe, was jetzt die enorme Nachforderung von
2 Millionen zu rechtfertigen vermoge. Endlich hat man
ein Comité erwahlt, welches den Sachverhalt genauer eruiren,
darauf geſtutzte Beſchlüſſe vorbereiten und dieſe behufs Durch
ſetzung auf der bevorſtehenden Magdeburger Generalverſamm-
lung einer zweiten hieſigen Börſenverſammlung vorlegen ſoll.
Die Antrage durften ſich vermuthlich auf einſtweilige Verwei-
gerung der nächſten Einzahlung und des ganzen Prioritats-
anlehens bis zum Rücktritt der gegenwärtigen Verwaltungs-
behörde, gegen welche ein Mißtrauensvotum extrahirt werden
ſoll, erſtrecken. Die Stimmung wird durchweg als überaus
feindlich und aufgeregt geſchildert. Heute verbreitet ſich das
Gerucht, es ſei eine Deputation des Magdeburger Direktorii
hier anweſend, um die Erlaubniß des Finanzminiſters zur
ſofortigen Einziehung der nächſten Einzahlung zu erlangen.
Da ſich hieran der Verdacht knupfte, dieſe Einzahlung habe
den Zweck, dem Direktorio die Mittel zum Ankauf von Actien
zu gewahren, um ſich mit denſelben in der Magdeburger Ge
neralverſammlung eine Majorität zu ſichern, ſo hat die Er-
bitterung noch mehr zugenommen. Wahrſcheinlich wird man
den Finanzminiſter durch eine Deputation angehen, ſeine Er
laubniß wenigſtens bis nach der Generalverſammlung zu ſus-
pendiren. Jedenfalls wird es in Magdeburg zu den heftig-
ſten Debatten kommen.

Seit geſtern haben die Sitzungen des ſtandiſchen Aus-
ſchuſſes wieder ihren Anfang genommen und beginnen nun-
mehr, da die Abtheilung ihre Vorarbeiten faſt beendet hat,
wieder täglich um 10 Uhr. Die intereſſanten Parthien des
Strafgeſetzentwurfs ſcheinen indeß jetzt beendet und die folgen
den Debatten dürften daher, ohne ihrer praktiſchen Wichtig-
keit zu nahe zu treten, die allgemeine Aufmerkſamkeit wohl
nur im geringen Grade in Anſpruch nehmen.
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Berlin, d. 17. Febr. Se. Königl. Hoheit der PrinAuguſt von Württemberg iſt en Paeredeer
und Se. Excellenz der Geheime Staatsminiſter, Graf von
Arnim, von Boitzenburg hier angekommen. Der Kö
nigl. niederländiſche außerordentliche Geſandte und bevoll-
mächtigte Miniſter am hieſigen Hofe, Freiherr Schimmel-
er von der Oye, iſt nach Weimar von hier ab-
gereiſt.

Der Geheime Staatsminiſter Graf Stolberg iſt mit
dem Chef Präſidenten der Regierung zu Oppeln, Grafen
Puckler, am 12. Februar in Ratibor angekommen, um ſich
einſtweilen hier von der ausgebreiteten Noth Oberſchleſiens
Kunde zu verſchaffen. Mehrere angeſehene, mit den Ver
hält niſſen wohlvertraute Männer wurden ſofort zu dem Mi
niſter beſchteden. Die Konferenz dauerte bis in die Nacht
hinein. Es wurden die ausgedehnteſten Maßregeln zur
ſchleunigen Abhuulfe beſprochen und entworfen. Sofort
wurde heute wegen eiliger Beſchaffung großer Quantitäten
von Graupen und anderer Lebensmittel Vorſorge getroffen.
Schon morgen gehen acht reich beladene Fuhren nach den
acht Stationen der barmherzigen Brüder ob. Bedeutende
Vorräthe an Waſche und Kletdungsſtucken werden zugleich
mitgeſandt. Der Staatsminiſter ſelbſt iſt mit dem Regle-
rungs-Praſidenten, Grafen Puckler, nach Rybnick, dem
Schauplatze größter Noth abgefahren, um ſich von der
ſelben durch den Augenſchein zu überzeugen und die kräf-
tigſten Maßregela zu ihrer Milderung anzuordnen.

München, d. 14. Febr. Die Ruhe der Stadt iſt
nicht weiter geſtort worden, obwohl man fur geſtern, Sonn
tag, nicht ohne Beſorgniß war.

Die Allgemeine Zeitung vom 14. Februar bezeichnet in
einem größern Artikel über die neueſten Vorgänge in
München als den nächſten Anlaß zwei Ereigniſſe: den
feierlichen Eröffnungscommers der Alemannen am 17. Jan.
im bairiſchen Hofe und das Leichenbegängniß des Profeſſors
Görres am 31. Januar.
Kempten, d. 13. Febr. Heute um Mittag entſtand

ein gewaltiger Auflauf auf dem Platze vor dem Gaſthofe
zum Strauß. Es kam nämlich die Gräfin Landsfeld in
einem mit vier Pferden beſpannten Reiſewagen hier an.
Jhr zur Rechten ſaß der Senior der Alemannia, Beisner,
und dieſen gegenüber noch zwei von gedachter Verbindung.
Anfangs war es ziemlich ruhig, denn es waren einige Of-
fiziere und andere hohe Beamte zugegen. Doch bald be-
gann ein gellendes Pfeiffen, und als ſie abfuhr, erſchallte
ein donnerndes Pereat von den Studenten.

Wien, d. 13. Febr. Zwiſchen dem Kaiſer von Oeſter
reich und dem Erzherzog Herzog von Modena iſt zu gegen
ſeitiger Aufrechthaltung des inneren und äußeren Friedens
und der geſetzlichen Ordnung in ihren Staaten nachſtehen-
der Vertrag abgeſchloſſen worden:

Art. 1. Jn allen Fallen, wo die italieniſchen Staaten
Sr. Majeſtät des Kaiſers von Oeſterreich und Sr. Königl. Ho-
heit des Herzogs von Modena einem Angriffe von außen aus-
geſetzt wären, verpflichten ſich die hohen kontrahirenden Theile,
ſich gegenſeitig mit allen ihnen zu Gebote ſtehenden Mitteln
Hulfe und Beiſtand zu leiſten, ſobald hierzu die Aufforderung
des einen Theiles an den anderen erfolgt.

Art. 2. Da ſonach die Staaten Sr. Königl. Hoheit
des Herzogs von Modena in die Vertheidigungs Linie der ita-
lieniſchen Provinzen Sr. Majeſtät des Kaiſers von Oeſterreich
eintreten, ſo raäumt Se. Königl. Hoheit der Herzog von Mo
dena Sr. Majeſtät dem Kaiſer das Recht ein, die kaiſerlichen
Truppen auf modeneſiſches Gebiet einrucken und die dortigen



feſten Platze beſetzen zu laſſen, ſo oft es das Intereſſe der ge
meinſchaftlichen Vertheidigung oder die militairiſche Vorſicht

eiſcht.ery r 3. Sollten in dem Jnnern der Staaten Sr. Kö-
niglichen Hoheit des Herzogs von Modena Verhaltniſſe eintre
ten, welche geeignet waren, die Beſorgniſſe zu begrunden, daß
die geſetzliche Ruhe und Ordnung geſtort werden könnte, oder
ſollten derlei unruhige Bewegungen ſich bis zu einem wirklichen
Aufſtande ſteigern, zu deſſen Unterdrückung die der Regierung
zu Gebote ſtehenden Mittel nicht hinreichend waren, ſo ver-
pflichtet ſich Se. Majeſtät der Kaiſer von Oeſterreich, alsbald
nach erhaltener Aufforderung alle zur Aufrechthaltung oder Wie-
derherſtellung der Ruhe und geſetzlichen Ordnung erforderliche
militairiſche Hulfe zu leiſten.

Art. 4. Se. Königliche Hoheit der Herzog von Modena
verpflichtet ſich, ohne die vorherige Zuſtimmung Sr. Kaiſerl.
apoſtoliſchen Majeſtät keine wie immer geartete militairiſche
Uebereinkunft mit einer anderen Macht abzuſchließen.

Ein gleichlautender Vertrag iſt zwiſchen Sr. Kaiſerl.
Majeſtät und Sr. Königl. Hoheit dem Jnfanten Herzog
von Parma abgeſchloſſen worden.
Vom Rhein, d. 10. Febr. Ftalieniſche Blätter ent-
halten die Nachricht Lord Palmerſton habe Oeſterreich eine
Note zufertigen laſſen des Jnhalts, daß er irgendwelchen
Schritt dieſer Macht, der als eine Jntervention derſelben
in die italieniſchen Angelegenheiten angeſehen werden koönne,
als eine Kriegserklärung betrachten werde. Eine ſolche Note
iſt bis jetzt der öſterreichiſchen Regierung nicht zugefertigt
worden: es durfte auch einſtweilen kein Grund zu einem
derartigen Schritt vorliegen, da Oeſterreich zur Zeit an
keine Jntervention denkt. Die Rüſtungen dieſer Macht ſol-
len zum Schutz der Lombardei dienen und werden nebenbei
fur unvorhergeſehene Fälle unternommen. Sollten die Re
formen in Jtalien den geſetzlichen Weg nicht verlaſſen und
ſollten, wenn das Gegentheil geſchähe, die italieniſchen Re
gierungen nicht den Beiſtand Oeſterreichs anrufen, ſo wird
dieſe Macht nicht ihr bisheriges Prinzip, gegenüber Jta-
lien, aufgeben. Sollten aber die italieniſchen Staaten Oe-
ſterreichs von der Revolution bedroht werden, oder wurde
die Verwirrung in Jtalien in dem Grade ſteigen, daß die
betreffenden Regierungen derſelben nicht Herr bleiben koönn-
ten, ſo iſt anzunehmen, daß Oeſterreich keine Drohungen
beachten wird.

Schweiz.
Baſel, d. 12. Febr. Es wird gemeldet, allhier habe

in jungſter Zeit eine Art „freundſchaftlicher Konferenz von
Stadtherren und Landſchäftlern zur Anbahnung einer Wie
dervereinigung beider Kantonstheile ſtattgefunden, und zu
Gunſten dieſer Operation hätte ſich unter den Rednern ein
gewiſſer Basler Burger mit außerordentlicher Wärme aus-
geſprochen.

Amerika.
New York, d. 15. Jan. Jm Hauſe der Repraäſen

tanten hat eine wichtige Abſtimmung ſtattgefunden. Mit
85 Stimmen gegen 81 wurde das Amendement des Herrn
Aſhman angenommen daß der Krieg mit Mexiko von dem
Präſidenten der Vereinigten Staaten unnöthiger und unge-
ſetzlicher Weiſe angefangen ſei! Bei der geringen Mehrheit
gegen den Präſidenten unter den Repräſentanten, bei ſel
nem Uebergewicht im Senate dürfte dieſe Abſtimmung in
deß wenig praktiſche Folgen haben. Der Krieg mit Mexiko
iſt einmal angefangen und muß auf ehrenvolle Weiſe zu Ende
gefuührt werden. Der Kongreß wird die Mittel dazu nicht

verweigern.
ten Anträge gemacht, nach denen Mexiko, ſo welt es er-
obert iſt, den Vereinigten Staaten einverleibt werden ſoll.
Am 24ſten d. wird uuber folbende wichtige Vorſchläge des
Herrn Hannegan verhandelt werden:
Mexiko zu ſchließen ohne eine ſichere, zur Vertheidigung
geeignete Gränze!

Herr Hampton hat im Hauſe der Repräſentan

Kein Friede iſt mit

In keinem Falle iſt die Aufrichtung eines
monarchiſchen Staates Mexiko durch Einmiſchung der euro
päiſchen Mächte zu geſtatten! Der dritte Antrag lautet
dahin, zu erklären, daß es nothwendig und gerathen ſein
möchte, Mexiko als abhängigen Staat zu behalten. Jm
Senate hat Herr Douglas eine Bill eingebracht, durch wel-
che eine beſondere Regierung im Oregon-Geblete angeord-
net wird.
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ſchenverkehr
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der Magdeburg- Leipziger Eiſenbahn.

Bis incl. 29. Jan. e. wurden befordert
vom 30. Jan. bis inel. 5. Febr. c.

us dem Zwi-

36,346 Perſonen.

7,031

in Summa 43,377 Perſonen.
Fonds und Geld-Cours.

Berlin den 17. Februar.
f. Brief. Geld.

St. SchuldSch. 3 92 91
Seeh. Präm.

Scheine. -925
Kur u. Neum.Schuldverſchr. 31/, 88 877
Berliner Stadt
Obligat. 3 915 93

Wſtpr. Pfandbr. 3 90 S
Großh. Poſ. do. 4 1100

do. do. 3 91Oſtpr. Pfandbr. 31 96 952

Eiſenbahn- Aetien.

K.

rant. do.

Frdrchsd'or.

5 Thlr.
Disconto

Pomm. Pfnudbr.
u. Nm. do. 31

Schleſiſche do. 3
do. Lt. R. ga
Pr. Bk.-A.-Sch.

And. Goldm. à

3f.
3

3

137

12

Volleing.
Amſt. Rott.
Arnh. Utr.
Brl. Anhalt.
do. do. P. Obl.
Berl.- Hamb.
do. P. Obl.

Brl. Stettin.
Bonn- Köln.
Bresl.Freib.
do. do. P. Obl.
Chemn. Riſa-
Köln 2 Mind.
do. Pr. Obl.

Cöth. Bernb.
Cr. Ob. Schl.
Dresd. Görl.
Düſſ. Elberf.
do. do. P. Obl.
Gloggnitz.
Hmb. Bergd.
Kiel-Alton.
Leipz. Dresd.
Löb. Zittau.
Magd. Hlöbſt.
Magd. Leipz.
do. P. Obl.

Mecklenburg.
N. Schl. Mk.
do. P. Obl.
do. P. Obl.
d. III. Serie

Nrdb. K. Fd.
OSchl. Lt. A,

3f.
4

4

4

4

4

e eccee e cn

d

C
2

r r

114/, G.

1007, G.
110 G.
97 B. 96, bz.

do. Pr. Obl.
OSchl. I t. B.
Potsd. Mgd.
do. Pr. B.
do. Pr. A. B.

Rhein. Stm.
do. P. Obl.
do. St. Pr.
do. v. St. gar.

Sachſ. Bair.
Sag.-Glog.

102/, G. excl. Div.

118 G. B.

46 B. 46 G.
85 bz. u. G d6B.
94 B. 94 G.
102 B. u, bz.
101 bz.
108/, S.

do. P. Obl.
do. do.

St. Vohw.
do. P. Obl.

Thüringer.
W. B. C. -0.
do. P. Obl.

Zarsk. Selo

3f.
4

i

er r

a u

h

3*/,98 excl. Div. G.
90 B.
92 B.
10 bz. 102 B.

B. 814 bz.

893 B.
48 B.
97 B.
64 B.
99 B.
79 bz.
67 G.
102 B.

Quittungs-
Bogen.
a 49

o
D

b n

Fach Maſtr. 30
ärk. 70

45
.70

iſſe, 90
.20

itt. 60
75St arg. Poſ. o

72/2
73

B. bz.
B.

108/, G.

c

63 63.
u

B.



W

d

Weizen

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Halle, den 17. Februar.

2 2 6 bis 2 7 6Roggen 1 16 3 1 20Gerſte 1 10 12 6Hafer 226 3 1Magdeburg den 17. Februar. (Nach Wispeln.)

Weizen 48 54 Gerſte 32 35Roggen 27 42 Hafer 22 25Getreidebericht. Berlin den 17. Februar.
Am heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt.

Weizen 52—58
Roggen loco neuer 35—37

pr. April Mai 3637 f.
Hafer 48/52pfd. 21025

48pfd. pr. Frühjahr 22 50pfd. 23 G.
Gerſte 34 36
Ruvoöl loco 108,

April /Mai 105 1
Sept. Oct. 105

Spiritus loco 18 f.Frühjahr 19

Waſſerſtand der Saale bei
am 17. Februar Abends 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 11 Zoll.
am 18. Februar Morgens 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 10 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 17. Februar: Nr. 13 und 4 Zoll.

Halle

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 17. bis 18. Februar.

Hrrn. Kaufl. Bredow, Bornkeſſel u. Mangelsdorf a. Leipzig,
T en a. Brandenburg, Liebuſch a. Liverpool, Kurtmann a.

achen.
Stadt Zürich: Hr. Offizier Freiherr v. Nordeck a. Berlin. Hr.

OAmtm. Wendenburg a. Hedersleben.
Gem. a. Schraplau. Hr. Berggeſchworner Auguſtin m. Sohn
a. Eisleben. Die Hrrn. Kaut. Graf a. Hanau, Hartmann a.
Remda Sang a. Leipzig, Kitzilaff a. Barmen, Tramme a.
Eleve, Schönfeld a. Hamburg, Münchmeyer a. Paderborn Beh
n u. Heiſe a. Berlin, Schirmer a. Frankfurt, Rupp a.

ngenau.
Goldnen Ring Hr. Hauptm. v. Oſterhuſen a. Camin. Hr. Ju

ſtizrath n u. Hr. Kaufm. Ornebach a. Berlin. Die Hrrn.
Kaufl. Beyer a. Magdeburg Sune a. Halberſtadt. Hr. Ritter
gutsbeſ. v. Werning a. Gernrode.

Engliſcher Hof: Hr. Gouverneur v. Wagner a. Hamburg. Hr.
Sutsbeſ. Lippert a. Stettin. Die Hrrnu. Kaufl. Horn a. Berlin,
Hammer a. Breslau, Mähnert a. Leipzig.

Goldnen Löwen Die Hrrnu. Kaufl. Reinſch a. Wichmar, Rom-
berg a. Stettin. Hr. Gutsbeſ. Fränert a. Würzburg. Hr. Dr.
rn Waſcher a. Berlin. Hr. Baumſtr. Hempel a. Schmiede

erg.
Stadt Hamburg Die Hrru. Kaufl. Droödler a. Berlin, Aderhold

a. Nordhauſen, Prungel a. Würzburg. Hr. Juſtiz-Amtm. Hein
zen a. Celle. Hr. Kapellmſtr. Cario a. Wien. Hr. Apoth. Kau
zius a. Weferlingen.

Schwarzen Bar: Die Hrrn. Kaufl. Heynemann a. Deſſau, Urban

Hr. Paſtor Gandert m.

u. Hr. Buchhdlr. Toöttler a. Braunſchweig. Hr. Rentier v. Belitz
a. Berlin.

GSoldne Kugel: Die Hrrn. Kaufl. Buſch a. Muhlheim, Wappler
a. Leipzig, Lippmann a. Mainz. Mad. Levi a. Berlin. Fraul.
Mosler a. Leipzig. Hr. Redakteur Schlagmann a. Alsfeld. Hr.
Cantor Schilling a. Schneeberg. Hr. Oekon. Loſchkner g. Sag-
lungen.

Zur Eiſenbahn

Coblenz. Hr. Reg.

Bekanntmachungen.
Sollte irgend einem Mitgliede des Halli

ſchen landwirthſchaftlichen Vereins das Pro
gramm zu der am 22. d. M. ſtattfinden
den Verſammlung des landwirthſchaftlichen
Vereins zu Bitterfeld, zu welcher alle
Mitglieder des Halliſchen Vereins eingela-
den ſind
bitte ich, ſolches nebſt dem Plane zu einer
Ackerbauſchule am 21. d. M. in meinem
Büreau in Empfang zu nehmen.

Halle, den 16. Februar 1848.
Der Landrath des Saalkreiſes

v. Baſſewitz.
Feinſte Glacé- Handſchuhe für Herren

und Damen ſo wie dergleichen zu 2 bis
7 Filz und franzöſiſche Seidenhüte
und Mützen von verſchiedenen Stoffen in
den neueſten Façons, Shawls, Tücher,
Patent Shlipſe und Binden in Atlas ec.,
feine Herrenwäſche, ſo wie andere Herren
Modewaaren in größter Auswahl empfiehlt
billigſt

H. Stoy, alte Poſt.
Alle Arten Stroh und Bordürenhüte

werden zum Waſchen und Umnähen ange
nommen in

der Putz u. Modewaarenhandlung ven

noch nicht zugegangen ſein, ſo

H. Stoy.

alle Arten von Stroh
huten zum Waſchen, Bleichen und Um-
nahen nach den neueſten Facons

Putzhandlung von A. Rennecke,
gr. Ulrichsſtraße Nr. 9.

Sonntag den 20. Februar ladet zu fri-
ſchen Pfannkuchen und Tanzvergnügen ein

J. Schlemmer in Diemitz.
Freiimfelde.

Sonntag den 20. d. M. Geſellſchaftstag
und Tanz; friſche Pfannkuchen.

Geſuch.
Ein junger Mann, der wo möglich ſchon

in einer Handlung war, kann als Lehrling
unter billigen Bedingungen zum 1. April
placirt werden durch den Courtier Gläſer
in Halle.

Bad Wittekind.
Sonntag den 20. d. M. friſche Pfannkuchen.

G. Lüttig.
Ruſſiſche Dampfbäder den 21.

und 22. d. Mts. in Wittekind. Ge-
fällige Anmeldungen darauf bei H. Thiele
zu machen.

m —SD]

Einladung zum Pfannkuchen- Schmaus
Sonntag als den 20. Febr., wobei die Her
ren Trompeter ihre Aufwartung machen.

Schmidt in Reideburg.

Morgen, Sonntag als den 20. Febr.,
von Nachmittags 4 Uhr an, findet eine
große muſikaliſche, humoriſtiſche Unterhal-
tung ſtatt im Gaſthof zu Altſcherbitz
bei Schkeuditz.

Es ladet ein geehrtes Publikum hierzu
ergebenſt ein

C. F. Saal u. Conſ., Muſiklehrer
aus Leipzig.

Jn Bezug auf obige Bekanntmachung
erlaube ich mir mit friſchen Pfannkuchen
und verſchiedenen Getränken beſtens zu em

pfehlen. A. Dietze.
z
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Bekanntmachung.
Jn der heutigen Sitzung des Verwaltungs Rathes der Anhalt Deſſauiſchen Lan

desbank iſt die nach F. 45 der Statuten abzuhaltende ordentliche General Verſamm
lung der Actionäre auf

Dienstag den 21. März früh 10 Uhr
im Bankgebäude allhier angeſetzt worden und es werden die Aktienbeſitzer 47 der
Statuten) hierzu eingeladen. Die zum Eintritt ersrderlichen Karten werden gegen Vor-
legung der Jnterims- Aktien bereits von Sonnabend den 18. März an, in der Bank
ausgefertigt werden.

Gegenſtände der Berathung ſind:1) Vorlegung des Rechnungs Abſchluſſes vom Jahre 1847 und Geſchäfts Bericht,

2) Antrag zu der Aufhebung oder Ungültigkeits- Erklärung von 58 Stück Jn-
terims- Aktien und

3) Wahl von 6 Mitgliedern des Verwaltungs-Rathes an die Stelle der ſtatuten
mäßig ausſcheidenden.

Anderweite Anträge einzelner Actionärs ſind nicht eingegangen.
Deſſau, den 15. Februar 1848.

Der Verwaltungs-Rath der Anhalt-Deſſauiſchen Landesbank.
Ackermann, Vorſitzender.

Berliniſche Lebens Verſicherungs- Geſellſchaft.
Wir bringen hierdurch zur Kenntniß des betreffenden Publikums, daß die Geſchäfte

unſeres zeitherigen Haupt-Agenten, Herrn G. W. Gaertner in Halle a/S.
von heute ab auf

den Herrn F. Ehrenberg in Halle a/S.
(kleine Ulrichsſtraße Nr. 1017)

übergegangen ſind welcher nicht nur wegen der bis jetzt geſchloſſenen Verſicherungen

S

Mehrere Schirrmeiſter, die mit Pferden
und Ackerbau Beſcheid wiſſen und mit gu-
ten Zeugniſſen verſehen ſind können ſo
gleich Unterkommen finden durch Frau
Mohr vor dem Klausthor Nr. 2172.

Ein Ladentiſch nebſt Glasſchrank, paſ-
ſend für ein Kurz Waaren-Geſchäft, ſo wie
auch zum Branntweinſchank ſteht zu verkau
fen Leipzigerſtraße Nr. 401.

Jm Nebenhauſe des grünen Hofes ſind
4 Stuben, 3 Kammern nebſt Zubehör zu
vermiethen und zum 1. April zu beziehen.

Ein Rittergut mit 5960 Morgen Areal
iſt für 100,000 und mehrere andere
Rittergüter ſind für 42,000 bis 150,000

zu verkaufen. Das Nähere ſagt auf
gefällige Anfragen A. Linn in Halle,
Lucke Nr. 1386.

Eine ländliche, gut nährende Schenk-
wirthſchaft wird gegen 1200 Anzahlung
zu kaufen geſucht durch A. Linn in Halle,
Lucke Nr. 1386.

2000
=A RAſind auf tändliche Grundſtücken 3à]à]

das Nöthige veranlaſſen, ſondern auch die ferneren VerſicherungsAnträge annehmen wird. und 1000 2 gegen pupillariſche Sicher

Berlin, den 26. Januar 1848.Direction der Berliniſchen Lebens-Verſichernngs- Geſellſchaft.
Lobeck, General Agent.

Der Reſt des auf der Weintraube ge
ſchlachteten Pferdes iſt daſelbſt beim Gärt-
ner, das Pfund Fleiſch zu 1 zu haben.

300 werden hypothekariſch zu leihen
geſucht. Adreſſen werden gütigſt G. R.
poste restante franco Halle erbeten.

500 werden auf gute Hypothek ge-
gen Ceſſion geſuchk. Geehrte Offerten un-
ter B. D. poste restante frauco alle
werden erbeten. eEinen Lehrling wünſcht jetzt oder zu
Oſtern der Schneidermeiſter W. Jahn,
Rathhausgaſſe Nr. 237.

Ein Haus nebſt Schuppen, Ställen,
ſehr großem Hof, Einfahrt 2c., in der
Mitte der Stadt, iſt gegen 500 Thlr. An
zahlung zu verkaufen durch A. Kucken-
vurg in Halle a/S.

Weißdorn- Pflanzen (Sämlinge)
zur Anlegung von Hecken werden auf Be-
ſtellung heſerg bei

C. H. Riſel am Markte.
Ein mit den nöthigen Schulkenntniſſen

verſehener junger Mann kann als Lehrling
in meiner Material Handlung placirt werden.

Eisleben, den 17. Febr. 1848.
Auguſt Mänicke.

Stroh und Borden Hüte zum Blei
chen und Verändern übernimmt FrauBraondt in der Spiegelgusse r. 53
für die Strohhut fabrik von C. H. en
nigk e in Leipsaig.

im Hauſe des Herrn Seilermeiſter Cario.
Ein Mädchen, mit den nöthigen Schul-

kenntniſſen verſehen,
Rittergute die Wirthſchaft zu erlernen.
Adreſſen unter Chiffre J. K. bittet man
franco Nr. 679 am Roſenbaum abzugeben.

Eine Jungfer, die auch das Kochen
und Waſchen für eine Dame zu leiſten
im Stande wäre, wird geſucht Ranniſche
Straße Nr. 506.

Jn der Nacht vom 8. zum 9. Fedeuar

hat ein Fuhrmann von uns zwiſchen Schkeu-
dictz und Halle 1 Pack Bernſtein ſign.
H. E. 212., 36 ſchwer verloren. Der
Finder wird gebeten das Collo bei uns oder
in Schkeuditz beim Gaſtwirth Herrn
Schmidt gegen eine angemeſſene Beloh-
nung abzugeben.

Halle, den 18. Februar 1848.
Lierſch Pöhnitzſch.

Einen Lehrling ſuche ich ſofort oder zu
Oſtern. Wilh. Salomon, große Ulrichs

wünſcht auf einem

Montag den 21. Febr.

ſtraße Nr. 74.

Gebauerſche Buchdruckerei.

rm n.

ſtellung auszuleihen durch A. Linn in
Halle, Nr. 1386.

Alle Sorten Stroh- und Vordü-
ren- Hüte zum Waſchen und Umnähen
werden jetzt angenommen und nach der neue-
ſten Facon beſorgt in der

Putzhandlung von S. Sommerfeld,
Leipzigerſtraße Nr. 291,

Stadttheater.
Sonntag den 20. Febr. Zum 13ten Male

Dorf und Stadt.
Gaſtſpiel des Hrn.

Jerrmann vom k. k. Hoftheater zu
Wien: Nathan in Nathan derWeiſe

Familien Nachrichten.

Verlobungs- Anzeige.
Als Verlobte empfehlen ſich hierdurch

ſtatt jeder beſondern Meldung
Frankfurt a/O., den 18. Febr. 1848.

Agnes Reuß,
Carl Demuth.
Verbindung Anzeige.

Unſere am 15. d. M. in Wettin voll-
zogene eheliche Verbindung zeigen wir Ver-
wandten und Freunden hierdurch ergebenſt an.

Halle, den 17. Februar 1848.
Auguſt Wohlfahrt,

Emilie Wohlfahrt geb. Rammſtedt.
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Beilage zu Nr. 42 des Couriers, Hall. Zeitung fur Stadt u. Land.
Sonnabend, den 19. Februar 184A8.

Bekanntmachungen.
Verpachtung.

Die zum hieſigen Königl. Kammergute
gehörige Gaſtwirthſchaft, in einem zwei-
ſtöckigen mit einem Seitenflügel verſehenen
Gaſthofs-Gebäude, Scheune, Ställen und
einem Garten beſtehend, das Brauhaus mit
der Brauerei- Gerechtigkeit und dem dabei
befindlichen Braugeräthe, ferner 34 Mor-
gen 170 Ruthen Acker und 30 Morgen
84 Ruthen Wieſen, in Dürrenberger,
Keuſchberger, Sennewitz-Oſtrauer und Fäh
rendorfer Flur, endlich die Fiſchereigerech-
tigkeit in der Saale, ſollen vom 1. Mai
d. Js. bis Michaelis 1860 öffentlich an
den Meiſtbietenden verpachtet werden, wozu
ein Termin auf

den 15. März d. Js.
Vormittags 9 Uhr

auf unſerm Seſſionszimmer angeſetzt iſt, in
welchem ſich Pachtluſtige einfinden wollen.

Die ſpeziellen, den angezeigten Verpach-
tungsobjecten zum Grunde liegenden Be-
dingungen können in der hieſigen Regiſtra-
tur in den Dienſtſtunden eingeſehen, auch
davon Abſchriften gegen Erlegung der Co
pialien verabfolgt werden.

Es wird deshalb hier nur bemerkt, daß
der Gaſthof nebſt Brauerei unabhängig von
den übrigen Objecten zuerſt zur Verpach-
tung geſtellt, Nachgebote nicht angenommen
werden und Licitanten, welche der unter-
zeichneten Behörde hinſichtlich ihrer Soli-
dität und Qualifikation, desgleichen ihrer
Zahlungsfähigkeit nicht bekannt ſind, oder
ſich im Termin gegen daſſelbe nicht darüber
und über ein zur Gaſtwirthſchaft dispo-
nibles Vermögen von 1500 Thlr. durch
obrigkeitliche Atteſte genügend auszuweiſen
vermögen, zu Abgabe von Geboten nicht
zugelaſſen werden.

Dürrenberg, den 7. Febr. 1848.
Königl. Preuß. Salz-Amt.

Auf der Privat Braunkohlengrube des
Herrn FärbereiBeſitzers Auguſt Schmidt
aus Bitterfeld, welche in der Nähe des
Dorfes Sultittzz errichtet wird, ſoll eine
Hochdruck-Dampfmaſchine von 14 Pferde-
kräften, welche früher auf der Braunkoh-
lenGrube »Auguſtec bei Bitterfeld in Thä-
tigkeit geweſen iſt, aufgeſtellt werden.

Jn Gemäßheit des 9. 29 der Allgemei
nen Gewerbe Ordnung vom 17. Januar
1847 wird dieſes Vorhaben mit dem Be-
merken zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß etwaige Einwendungen dagegen binnen
4 Wochen präcluſiviſcher Friſt bei mir an
gebracht werden müſſen.

Delitzſch, den 4. Februar 1848.
Der Königl. Landrath
von Pfannenberg.

Freiwilliger Verkauf.
Land- und Stadtgericht zu

Querfurt.
Die dem Poſamentier Friedrich Eduard

Kleppel'ſchen Erben zugehörigen Grund-
ſtücke, als:

J. das am hieſigen Markte belegene sub
No. 18 kataſtrirte Wohnhaus nebſt Zu
behör, abgeſchätzt auf 3082 15

II. folgende in Querfurter Flur gelegene
Wandelgrundſtücke:
1) Nr. 218. IV. Gw. zwiſchen Geiſt-
und Göritzer Raine, 2 Acker, abge
ſchätzt auf 240

2) Nr. 368. XIII. Gw. zwiſchen Eis-
leber und Brauns-Raine, 1 Acker, ab-
geſchätzt auf 50

3) Nr. 234. VI. Gw. im kleinen Felde,
1 Acker, abgeſchätzt auf 60

4) Nr. 436. XI. Gw. im vordern Nord-
thale, 1 Acker, abgeſchätzt auf 70

5) Nr. 18. VI. Gw. auf dem krummen
Raſenraine, 1 Acker, abgeſchätzt auf
80 Ap,

zufolge der nebſt Hypothekenſchein und
Bedingungen in der Regiſtratur einzuſehen
den Taxe, ſollen

am 1. April d. J. Vormittags
11 Uhr

an hieſiger Gerichtsſtelle verkauft werden.

Bekanntmachung.
Das auf 890 A 17 11 h veran-

ſchlagte Herren Badehaus und das auf
485 22 veranſchlagte Damen-Bade-
haus zu Erdeborn ſoll am 20. Februar
d. J. Nachmittags 3 Uhr im dortigen Gaſt-
hofe mindeſtfordernd verdungen werden. Die
Anſchläge und Bedingungen ſind beim Rent-

meiſter Dormeyer in Eisleben und
beim Ober Landesgerichts- Aſſeſſor Roloff
in Erdeborn einzuſehen.

Eisleben und Erdeborn,
am 13. Februar 1848.

Das Direetorium.

Holz-Auetion.
Donnerstag den 2. März d. J. von

früh 9 Uhr an ſollen in dem zum Ritter-
gut Altpouch gehörigen Forſt Reviere
Friedersdorf circa 320 Stück ſtehende
Eichen, mit Benutzung der Borke und un
ter den im Termine bekannt zu machenden
Bedingungen meiſtbietend verkauft werden.

Der Sammelplatz iſt in den Thonkeu-
ten am Jeßnitzer Wege.

Friedersdorf, den 16. Februar 1847.
Der Förſter Zſchintzſch.

Holz-Auetion.
Auf dem zum Rittergute Sct. Ulrich

bei Mücheln gehörigen Forſtreviere (Bä
renſpitzegen) ſollen mehrere Hundert Eichen
und Buchen, größtentheils Nutzholz,

den 8. März d. J. früh 8 Uhr
an Ort und Stelle unter den im Termine
bekannt zu machenden Bedingungen öffent
lich verſteigert werden.

Sct. Mücheln, den 16. Februar 1848.
Der Förſter Fritzſche.

Einen Lehrling ſucht der Sattlermeiſter
Leopold Agricola in Wettin.

LehrlingsGeſuch.
Zu Oſtern kann ein Lehrling in mei-

nem Material, Wein und EiſenGeſchäft
ein Unterkommen finden.

Gröbzig, den 16. Februar 1848.
G. Kleinholz.

Schießhaus- Verpachtung.
Das der vereinigten Bogen- und Büch-

ſenſchützen Geſellſchaft gehörige Schießhaus
zu Eilenburg ſoll

den 28. Februar d. J. Nachmittags
2 Uhr

im Schützenlokale auf 3 reſp. 6 Jahre vom
1. April d. J. ab an den Meiſtbietenden
verpachtet werden. Die Bedingungen ſind
ſchon vor dem Termine in der Expedition
des Juſtiz-Commiſſar Sauerteig allhier
einzuſehen.

Eilenburg, den 10. Februar 1848.
Die Deputation der Schützen-

Geſellſchaft.

Miſtbeet Fenſter
ſind bei uns fortwährend vorräthig zu
finden.

Wilh. Spott, Glaſer,
Neumarkt, Fleiſchergaſſe Nr. 1175.

Jul. Stachelroth, Glaſer,
großer Berlin Nr. 419.

Desgleichen können 2 Lehrburſchen bei
uns die Glaſerei unter billigen Bedingun
gen erlernen.

Wilh. Spott. J. Stachelroth.

III
S Wer zwei geſunde kräftige Arbeits
pferde zu verkaufen hat, bellebe Farbe,
SaAlter und Preis derſelben unter frank.
S Adreſſe H. B. in der Expedition des
S Couriers abzugeben. S

WE S e eDietrich Bandagiſt, Leipzigerſtraße,
empfiehlt Bandagen jeder Art.

Bandagen auf das Zweckmäßigſte und
Einfachſte empfiehlt Fr. Lange, Nr. 66.



Tägliche Speisekarte
S n a

in Rawald's Weinſtube „zum Rutli“ in Halle a. d. Saale.
Warm:

Bouilon,
Cinq minutes,
Welsch Rabbits,
Ragout fin en Coquilke,
Beefſteaks,
Coteletts,
Wiener Würſtchen,
Friſcher Dorſch.
Mock Turile.

Kalt:
Semmel mit Sardellen, Butter oder Kraäuterkäſe c.
Sardines à Phuile,
Lüneburger Neunaugen,
Aſtrachan. Caviar,
Gänſeleber-Paſtete,
Veroneſer Salami,
Braunſchweiger Cervelat-Wurſt,
Bärenſchinken,
Ger. Rheinlachs.

Auſtern.
Mixed Picles, oſt. Jngwer div. Deſſerts.

2900 7 werden zur ſten Hypothek
und 4 jährlicher Zinſen auf ein hieſiges
Grundſtück, deſſen Gebäulichkeiten einen
Werth von 6000 haben (welche mit
beinahe 4000 A verſichert ſind) und zu
welchem ohnedem noch circa 11 Morgen des
beſten Gartenlandes gehören, geſucht. Selbſt-
darleiher wollen die Güte haben und ihre
Adreſſe unter Chiffre Z. in der Expedition
des Couriers hier abgeben.

Eine Demoiſelle wünſcht als Geſellſchaf
terin oder Kinder-Erzieherin eine Stelle und
bittet Adreſſen an ſie unter J. A. an den
Privat Secr. Beſt in Halle, Petersberg
Nr. 1365 gelangen zu laſſen.

Auetion.
Künftigen Donnerstag, als den 24. d.

M., werde ich meine ſämmtlichen Grund
ſtücke, an Gebäuden, Aeckern, Garten und
Kabeln, ſowie eine milchende Kuh, Stroh,
Spreu, Wagen, Pflug und Eggen, einiges
Hausgeräthe, Nutz- und Brennholz ver
ſteigern.

Nauendorf am Petersberge.
Hohmann.

Zur Bienenfütterung empfing ſchönen
und reinen gelben und weißen Honig à t
3 und 4 M.

SardellenHeringe, à t eirca 100 Stück
enthaltend 2 empſiehlt

Franz Laage,
Klausſtraße Nr. 935.

Frühere Firma: Carl Mertens.

3000, 1500, 1000, 800, 500, 300
und 100 Thlr. ſind auszuleihen durch den
Sekretair Kleiſt, große Klausſtr. Nr. 896.

Sechste Einzahlung
auf die Jnterims- Aktien der Anhalt-Deſſanuiſchen

Landesbank.
Nach der vom Verwaltungsrathe unterm 15. d. M. getroffenen Beſtimmung wird

hierdurch die ſechste Einzahlung auf die Jnterims- Aktien der unterzeichneten Bank
mit Zehn vom Hundert eingefordert. Dieſelbe beträgt nach Abrechnung von
2 5 Zinſen à 4 auf die fünf erſten Einzahlungen für 61 Monate, und
in 15 als Betrag der vom Verwaltungsrathe für das Jahr 1847 feſtgeſetzten

ividende,

Sechszehn Thaler auch 10 Sgr. im I Thaler Fuß
auf jede Jnterims-Aktie von 200 Nominalwerth, und iſt vom I. bis 15. April
d. J. in unſerem Geſchäftslokale hierſelbſt gegen Aushändigung neuer, über 120
lautende Stücke zu leiſten.

Verſpätete Einzahlungen werden nach d. 13 der Bank- Statuten nur unter Hin
zufügung einer Conventionalſtrafe von 2 per Aktie angenommen, und wenn nach
geſchehenem Aufrufe dieſelben binnen Monatsfriſt nicht erfolgen, ſo werden die ausge
bliebenen Jnterims Aktien annullirt und die früheren Einzahlungen fallen der Ge-
ſellſchaft anheim.

Die Herren Gebrüder Nulandt in Merſeburg, Riley Reußner in
Magdeburg, Frege Co. in Leipzig, G. Meuſel Co. in Dresden
ſind erbötig, Einzahlungen an die Bank gegen Vergütung einer billigen Proviſion zu
vermitteln.

Deſſau, den 16. Februar 1848.
Anhalt Dessauische Landesbank.

Nulandt. Lieberoth.
Zwiſchen Trebitz und Cönnern iſt ein Brückenwaagen

Schaf gefunden worden und binnen hier empfiehlt in allen Größen von 1 bis 100
und 8 Tagen abzuholen. zu den billigſten Preiſen das Stück von

Nauert, 7 R an G. H. Thieme jun.Halle, Breitenſtraße Nr. 1241. in Eiſenberg.
Sonntag den 20. Februar Mehrere Schock pflanzbare Pflaumen
Concert im Thüringiſchen Bahnhof. bäume ſtehen zu verkaufen beim Gärtner

Entrée nur für Herren 2 Zander auf dem Waiſenhauſe.
Palmié.

Eine friſchmilchende Kuh mit dem KalbeSonntag Concert in der Wein- h zum Verkauf bei ß

traube. Stadtmuſikchor. Friedel in Reideburg
J

Gebauerſche Buchdruckerei.
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